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Kontrolltätigkeit 2014
FLBetriebe   Im Berichtsjahr wurden 146 FL Betriebe kontrol
liert, 47 VorOrtKontrollen und 99 Lohnbuchkontrollen. Die Stei
gerung bei den Lohnbuchkontrollen hat sich durch die neuen Aus
losungsmodalitäten ergeben. 
Gröbere Beanstandungen gab es weniger. Hingegen musste 
 beanstandet werden, dass gewisse Mindestpunkte im Einzel
arbeitsvertrag fehlen, die gem. Art. 14 Absatz 2 AVEG aufge
führt werden müssen. Dies sind zum Beispiel je nach GAV:

a) Hinweis auf Anwendbarkeit des GAV
b) Hinweis wo der GAV beim Arbeitgeber eingesehen 
 werden kann, 
c) Aushändigung des GAV oder fehlende Angaben zum  
 Dienstgrad etc.

Hier besteht weiterhin Handlungsbedarf. Lohnnachzahlungen 
und Konventionalstrafen mussten im Vergleich zum Vorjahr we
niger eingefordert werden. 

Entsender Schweiz   Bei den 76 kontrollierten Entsendebetrie
ben aus der Schweiz waren 61 % nicht bei der ZPK deklariert 
(Vorjahr 68 %). Entsprechend wurden in 43 % Konventional
strafen verhängt. Die Mindestlöhne mussten nicht beanstandet 
werden. Keine Meldebestätigung und somit keine Berechtigung 
Dienstleistungen in Liechtenstein auszuüben, wurde in 43 % der 
Kontrollen festgestellt. (Vorjahr 38 %) (Verstoss gegen Gewer
begesetz) 

Entsender EU   
Von den 49 kontrollierten EU Betrieben waren 67 % nicht bei 
der ZPK deklariert (Vorjahr 55 %). Lohnnachzahlungen mussten 
in 16 % der Fälle eingefordert werden, weil der Lohn unter dem 
FLMindestlohn lag (Vorjahr 24 %). 49 % wurden mit einer Kon
ventionalstrafe belegt, 27 % hatten keine Meldebestätigung vom 
Amt für Volkswirtschaft (Vorjahr 26 %). 
. 



8

Bilanz per 31.12.2014

Aktiven 2014 2013 Veränderung in Prozent

Umlaufvermögen

Flüssige Mittel    295'826         251'696           44'130 18%

Forderungen      88'242           79'063             9'179 12%

Total Aktive Rechnungsabgrenzung        5'044             4'844               200 4%

Total Umlaufvermögen 389'112 335'603 53'509 16%

Anlagevermögen

Mobiliar      10'652           13'315            2'663 20%

EDV      42'379             7'301           35'078 480%

Total Anlagevermögen      53'031           20'616           32'415 157%

Total Aktiven 442'143 356'219 85'924 24%

Passiven 2014 2013 Veränderung in Prozent

kurzfr. Fremdkapital 

Verbindl. Lieferung/Leistung      69'474           55'652           13'822 25%

Sozialstellen        7'958             5'791             2'167 37%

Trans. Passiven          100 0               100 

Total kurzfr. Fremdkapital      77'532           61'443 16'089 26%

Rückstellungen

Rückstellungen          721               720                   1 0%

Rückstellungen Parifonds      33'331           16'724           16'607 99%

Total Rückstellungen      34'052           17'444 16'608 95%

Eigenkapital

Stiftungskapital      30'000           30'000                     

Gewinn/ Verlustvortrag    247'332         156'133           91'199 58%

Total Eigenkapital    277'332         186'133           91'199 49%

Gewinn      53'227           91'200          37'973 42%

Total Passiven    442'143         356'219           85'924 24%
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Erfolgsrechnung vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Ertrag 2014 2013 Veränderung in Prozent

Ertrag Branchen   332'171   334'474           2'303 1%

Ertrag Entsender     91'185     62'609           28'576 46%

Ertrag Konventionalstrafen     44'950     39'913            5'037 13%

Ertrag Kontrollkosten, Bearbeitungsgebühr         250       5'400           5'150 95%

Ertrag Diverses           61           93               32 34%

Ertragsminderungen   44'477    18'284         26'193 143%

Total Ertrag / Deckungsbeitrag 1   424'140   424'205               65 0%

Löhne Gehälter   181'666   172'426            9'240 5%

Sozialaufwand     26'631     24'588            2'043 8%

übriger Personalaufwand      2'347       1'419               928 65%

Leistungen Dritter     73'551     52'759           20'792 39%

Total Personalaufwand   284'195   251'192          33'003 13%

Deckungsbeitrag 2   139'946   173'014         33'068 19%

Betriebsaufwand

Raumaufwand     17'509     15'764            1'745 11%

URE Mobilien      9'573       5'406            4'167 77%

Versicherungen      3'231         983            2'248 229%

Verwaltungsaufwand     41'694     43'248           1'554 4%

Werbung/Spesen      5'687       2'866            2'821 98%

Übriger Betriebsaufwand      2'150       2'853              703 25%

Finanzerfolg      1'274         898               376 42%

Abschreibungen      8'807       9'796              989 10%

Total Betriebsaufwand    89'925     81'814            8'111 10%

Betriebsergebnis    50'020     91'200         41'180 45%

Periodenfremde Erfolge     3'207 0

Gewinn 53'227 91'200         37'973 42%

«Klare Regeln, faire Partnerschaft, transparente Vereinbarungen»
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gemäss Beschluss des Stiftungsrates vom 12. 3. 2015 Antrag Beschluss

Gewinnvortrag 247'332 247'332

Jahresgewinn 2014 53'227 53'227

Zur Verfügung zur Verwendung 300'559 300'559

Zuweisung Bildungsfond              150'000 

Vortrag auf neue Rechnung 300'559 150'559

Bildungsfond:

Zuweisung im Jahre 2013    16'724.00 

Zuweisung im Jahre 2014    16'608.00 

Zusätzliche Zuweisung gemäss Beschluss 2015  150'000.00 

Total Bildungsfond per 12.03.2015         183'332.00

Verwendung des Bilanzgewinnes 2014
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Stiftungsrat SAVE Geschäftsstelle 
Mitglieder  Arbeitgeber (WKL) Jürgen Nigg (Präsident), Beat 
Gassner, Arnold Matt, HansPeter Negele, Norbert Kaufmann 
(Ersatz) 
Arbeitnehmer (LANV) Sigi Langenbahn (Vizepräsident), Robert 
Kaiser, Donat Schädler, Johannes Schädler, Albert Jehle (Ersatz) 
  
Aufgabe  Grundsätzliche und finanzielle Angelegenheiten, Be
stellung der Organe und Festlegung ihrer Aufgaben und Kompe
tenzen, Erlass und Änderungen von Statuten, Reglementen etc. 
(siehe Statuten).

Zentrale Paritätische 
Kommission (ZPK) 
Mitglieder  Die Mitglieder sind identisch mit den Mitgliedern 
der Stiftung SAVE (oben) 

Aufgabe  Überwachung und Durchsetzung der allgemeinverbind
lich erklärten GAV, Oberaufsicht: Sicherung einheitlicher Rechts
auslegung, Behandlung von speziellen Fällen insbesondere bei 
Konventionalstrafen, Kontrolle der Geschäftsstelle

Rekurskommission
4 Mitglieder + (2 Ersatz) von (WKL und LANV) 
Arbeitnehmer (LANV) Christine Schädler (Präsidentin), Martina 
Haas, Petra Eichele (Ersatz)
Arbeitgeber (WKL) HansPeter Tschütscher (Vizepräsident), Alfred 
Fehr, Cornelia Schreiber (Ersatz)

Geschäftsführung: René Wanger
Administration: Veronika Dutler
Administration und Kontrollen: Volker Frommelt
Kontrollen: Franz Alois Hasler

Bürozeiten: 
Mo. bis Fr. 8.30 – 11.30 Uhr

Allgemeinverbindliche 
Gesamtarbeitsverträge
per 31. 12. 2014

1. Autogewerbe + (Zweirad)
2. Baumeister und Pflästerergewerbe
3. Detailhandelsgewerbe
4. Elektro, Elektronik und RadioTVGewerbe
5. Gärtner und Floristen
6. Gebäudereinigung und Hauswartdienste
7. Gipsergewerbe 
8. Haustechnik und Spengler
9. Informatik
10. Malergewerbe 
11. Metallgewerbe
12. Plattenleger und Hafner
13. Schreinergewerbe
14. Zimmermeister und Dachdeckergewerbe
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Zentrale Paritätische Kommission
der Stiftung SAVE zur Überwachung von 
allgemeinverbindlich erklärten 
Gesamtarbeitsverträgen in Liechtenstein

ZPKSAVE 
Im Äscherle 1 | FL9494 Schaan
T +423 239 87 57 | F +423 239 87 58  
info@zpk.li | www.zpk.li

Zentrale Paritätische Kommission
der Stiftung SAVE zur Überwachung von
allgemeinverbindlich erklärten 
Gesamtarbeitsverträgen in Liechtenstein

«Gleich lange Spiesse für Alle –
Gegen Lohndrücker»
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Schriftlicher Gesamtarbeitsvertrag
Warum muss bei Branchen die einem allgemeinverbind
lichen Gesamtarbeitsvertrag unterliegen zwingend ein 
schriftlicher Arbeitsvertrag erstellt werden?

Art. 14 des GAV verlangt, dass der Arbeitsvertrag schriftlich ab
gefasst werden muss und folgende Bestimmungen enthält: 
(Beispiel Detailhandel) 

a)  Personalien, Sitz oder Wohnsitz des Arbeitgebers; 
b)  Zeitpunkt des Arbeitsbeginns, bei befristeten Arbeits

verträgen die Dauer des Vertrages sowie die Arbeits
leistung. In die Mitteilung der Arbeitsleistung mit ein
geschlossen ist die zugewiesene Stellenbeschreibung und/
oder Funktionsbezeichnung des Arbeitnehmers; 

c)  Dauer von Freizeit und Ferien; 

d)  Kündigungsfristen oder das Verfahren zu ihrer Festsetzung; 
e)  Arbeitslohn (Geld und Naturallohn), Zulagen, Gratifikation, 

13. Monatslohn und Spesen, falls solche zusätzlichen Lohn
bestandteile vereinbart wurden, und die Voraussetzungen 
für ihre Auszahlung 

f)  den Hinweis auf die Anwendbarkeit des vorliegenden 
 Gesamtarbeitsvertrages. 

g)  Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer zusammen mit dem 
Arbeitsvertrag den vorliegenden Gesamtarbeitsvertrag 
auszuhändigen. 

Klare Regeln,
faire Partnerschaft

Warum ist ein schriftlicher Arbeitsvertrag nötig? 
 Weil es im GAV vorgeschrieben ist

 Weil ein Arbeitsvertrag für beide Seiten 
 Transparenz schafft

 Weil bei einem Rechtsstreit ein Arbeitsvertrag 
 klare Verhältnisse widergibt

Wo fi nde ich diese Informationen? 
 Art. 14 der allgemeinverbindlichen Gesamtarbeitsverträge

Tel. 239 87 57   www.zpk.li

faire Partnerschaft


